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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG

I. Allgemein

Die nachfolgenden AGB gelten für alle der 
Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG er-
teilten Aufträge. 
Fotoaufnahmen im Sinne dieser AGB sind 
alle von der Foto & Design Gröber GmbH & 
Co. KG bzw. deren Team von Fotographen 
hergestellten Produkte, gleich in welcher 
technischen Form oder in welchem Medi-
um sie erstellt wurden oder vorliegen.

II.	Urheberrechte

Dem Fotographen steht das Urheberrecht 
an den Fotoaufnahmenn nach Maßgabe 
des Urheberrechtsgesetzes zu.
Vorschläge des Auftraggebers oder seine 
sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss 
auf die Höhe der Vergütung und begrün-
den kein Miturheberrecht.

III. Nutzungsrechte

Es wird ein Nutzungsrecht durch Zahlung 
eines Nutzungshonorars zur Verfügung 
gestellt. 
Das Nutzungsrecht ist zeitlich unbegrenzt, 
ausschließlich und gilt weltweit, soweit 
nicht im Angebot oder nachfolgend etwas 
anderes angeboten bzw. geregelt ist. 
Freigaben von Models werden bekannt 
gegeben und können das Nutzungsrecht 
einschränken. 
Das Nutzungsrecht umfasst auch das Ver-
öffentlichungsrecht. 
Das Nutzungsrecht ist nicht übertragbar.
Der Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG 
bleiben die Nutzungsrechte erhalten für 
Referenzen, eigene Ausstellung und sämt-
liche sonstige Nutzungen für die Agentur 
und ihrer Schwesteragentur, die Kommu-
nikation & Design GmbH & Co. KG. 
Die Nutzungsrechte gehen erst nach voll-
ständiger Bezahlung des Honorars über.
Der Urheber hat das Recht bei der Verwer-
tung als Urheber benannt zu werden. Es 
ist daher immer aufzunehmen Name des 
Urhebers/ Foto & Design. Eine Verletzung 
des Rechtes auf Namensnennung berech-
tigt den Urheber zu Schadensersatz. Ohne 
Nachweis eines höheren Schadens beträgt 
der Schadensersatz 50 % der vereinbarten 
bzw. üblichen Vergütung. Das Recht, einen 
höheren Schaden bei Nachweis geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

IV. Vergütung

Die Foto & Design Gröber GmbH & Co. 
KG wird gegen eine Vergütung tätig. Die 
Leistung umfasst die Erstellung von Foto-
aufnahmen und die Übertragung von Nut-

zungsrechten. Die Vergütung entnehmen 
Sie dem Angebot. Die Vergütung ist ein 
Nettobetrag zuzüglich Mehrwertsteuer. 
Die Vergütung ist bei Ablieferung des 
Werkes fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar. 
Werden die bestellten Arbeiten in Teilen 
abgenommen oder eine entsprechende 
Teilvergütung jeweils bei Abnahme des 
Teiles fällig, erstreckt sich ein Auftrag 
über mehr als einen Monat oder erfordert 
er vom Dienstleister finanzielle Vorlei-
stungen in Höhe von mehr als 10% der 
Auftragssumme, so kann der die Foto & 
Design GmbH & Co. KG Abschlagszah-
lungen fordern und zwar 1/3 der gesamten 
Vergütung bei Auftragserteilung, 1/3 nach 
Fertigstellung von 50 % der Arbeiten, 1/3 
nach Ablieferung. 
Bei Zahlungsverzug kann der gesetzliche 
Verzugszins geltend gemacht werden. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen 
höheren Schadens bleibt davon unberührt. 
Sonderleistungen wie z.B. Retuschen oder 
Änderungen werden nach dem angebote-
nen Honorar gesondert berechnet. Fremd-
leistungen können auch im Namen und 
für Rechnung des Auftraggebers bestellt 
werden. Der Auftraggeber erteilt die Foto 
& Design Gröber GmbH & Co. KG eine ent-
sprechende Vollmacht. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich, die Foto & Design Gröber 
GmbH & Co. KG im Innenverhältnis von 
sämtlichen Verbindlichkeiten frei zustel-
len, die sich aus den Vertragsabschlüssen 
ergeben. Dazu gehört insbesondere die 
Übernahme der Kosten. 
Auslagen für technische Nebenkosten, 
Material usw. sind vom Auftraggeber zu 
erstatten. Reisekosten und Spesen für 
Reisen, die im Zusammenhang mit dem 
Auftrag zu unternehmen und dem Auf-
traggeber abgesprochen sind, sind vom 
Auftraggeber ebenfalls zu erstatten. 

V.	Eigentum

Die Foto & Design Gröber GmbH & Co. 
KG ist nicht verpflichtet, Negative, Da-
ten, Dateien oder Datenträger an den 
Auftraggeber herauszugeben. Wünscht 
der Auftraggeber die Herausgabe dieser 
Daten oder Datenträger oder wünscht er 
die Herausgabe erweiterter Daten, ist dies 
gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.

VI. Haftung

Die Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG 
verpflichtet sich, den Auftrag mit größt-
möglicher Sorgfalt auszuführen, insbeson-
dere auch die ihr überlassenen Vorlagen 
sorgfältig zu behandeln. Sie haftet für 
entstandene Schäden nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Ein über den Materi-
alwert hinausgehender Schadensersatz ist 
ausgeschlossen. 

Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG 
verpflichtet sich, ihre Erfüllungsgehilfen 
sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. 
Darüber hinaus haftet sie für ihre Erfül-
lungsgehilfen nicht. 
Sie haftet ferner für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie aus Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten, die sie oder 
ihre Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte 
Pflichtverletzung herbeigeführt haben. 
Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG 
haftet für Nichtbeständigkeit und Dauer-
haftigkeit der Bilder nur im Rahmen der 
Garantieleistungen des Herstellers des 
Fotomaterials. 
Die Versendung der Arbeiten erfolgt auf 
Gefahr und Kosten des Auftraggebers. Der 
Auftraggeber kann bestimmen, wie die 
Rücksendung erfolgt.

VII. Liefertermine

Liefertermine für Fotoaufnahmen sind nur 
dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich 
von der Foto & Design Gröber GmbH & 
Co. KG bestätigt worden sind. Die Foto & 
Design Gröber GmbH & Co. KG haftet für 
Fristüberschreitung nur bei Vorsatz und 
Fahrlässigkeit.

VIII. Gestaltungsfreiheit 

Im Rahmen des Auftrages besteht Gestal-
tungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich 
der künstlerischen Gestaltung sind aus-
geschlossen. Wünscht der Auftraggeber 
während oder nach der Produktion Än-
derungen, so hat er die Mehrkosten zu 
tragen. Die Foto & Design Gröber GmbH 
& Co. KG behält sich den Vergütungsan-
spruch für bereits begonnene Arbeiten vor. 

IX. Vorlagen

Der Auftraggeber versichert, dass er zur 
Verwendung aller der Foto & Design Grö-
ber GmbH & Co. KG übergebenen Vorlagen 
berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser 
Versicherung nicht zur Verwendung be-
rechtigt sein, stellt der Auftraggeber die 
Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG von 
Schadenersatzansprüchen Dritter frei. Bei 
Personenbildnissen versichert er, dass die 
Einwilligung der abgebildeten Personen 
zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und 
Verbreitung besitzt. 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die 
Aufnahmeobjekte rechtzeitig zur Verfü-
gung zu stellen und unverzüglich nach 
der Aufnahme wieder abzuholen. Holt 
der Auftraggeber nach Aufforderung die 
Aufnahmeobjekte nicht spätestens nach 
zwei Werktagen ab, ist die Foto & Design 
Gröber GmbH & Co. KG berechtigt, gege-
benenfalls Lagerkosten zu berechnen oder 
die Gegenstände auf Kosten des Auftrag-

gebers auszulagern. Transport- und Lager-
kosten gehen zu Lasten der Auftraggeber. 
Der Auftraggeber versichert, dass er dazu 
berechtigt ist, die Foto & Design Gröber 
GmbH & Co. KG mit der elektronischen 
Bearbeitung fremder Fotoaufnahmen zu 
beauftrag, wenn er einen Zeichenauftrag 
erteilt. Er stellt die Foto & Design Gröber 
GmbH & Co. KG von allen Ansprüchen 
Dritter, die auf der Verletzung dieser 
Pflicht beruhen, frei. 

X.	Datenschutz

Zum Geschäftsverkehr erforderliche per-
sonenbezogene Daten des Auftraggebers 
können gespeichert werden. Die Foto & 
Design Gröber GmbH & Co. KG verpflichtet 
sich, alle im Rahmen des Auftrags bekannt 
gewordenen Informationen vertraulich zu 
behandeln. 

XI. Archivierung

Die Daten werden maximal zwei Jahre 
ab Erstellung archiviert. Bilddaten wer-
den nach zwei Jahren gelöscht. Wenn der 
Auftraggeber die Bilddaten ausgehändigt 
bekommen möchte, muss er einen Mo-
nat vor Ablauf der zwei Jahre die Foto & 
Design Gröber GmbH & Co. KG hierüber 
informieren. 

XII. Ausfallhonorar

Wird die für die Durchführung des Auf-
trages vorgegebene Zeit aus Gründen, die 
die Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG 
nicht zu vertreten hat, wesentlich über-
schritten, so erhöht sich das Honorar der 
Foto & Design Gröber GmbH & Co. KG, 
sofern ein Pauschalpreis vereinbart war, 
entsprechend. Ist ein Zeithonorar ver-
einbart, erhält die Foto & Design Gröber 
GmbH & Co. KG auch für die Wartezeit 
den vereinbarten Stunden oder Tagessatz, 
sofern nicht der Auftraggeber nachweist, 
dass der Foto & Design Gröber GmbH & 
Co. KG kein Schaden entstanden ist. Bei 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftragge-
bers kann die Foto & Design Gröber GmbH 
& Co. KG auch Schadensersatzansprüchen 
geltend machen.

XIII. Schlussbestimmungen.

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 
Sitz der Foto & Design Gröber GmbH & 
Co. KG. 
Die Unwirksamkeit eine der vorstehenden 
Bedingungen berührt die Geltungen der 
übrigen Bestimmungen nicht. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland ohne CISG.


